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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.05.1988

Norm

ABGB §1157

KO §81

Rechtssatz

Der Masseverwalter hat auch die Funktionen des Arbeitgebers auszuüben, und es obliegt ihm auch dessen

Fürsorgepflicht im Sinne des § 1157 ABGB.

Entscheidungstexte

3 Ob 522/88

Entscheidungstext OGH 18.05.1988 3 Ob 522/88

Veröff: RZ 1988/53 S 223 = RdW 1988,394 = SZ 61/128

9 ObS 1/93

Entscheidungstext OGH 10.02.1993 9 ObS 1/93

nur: Der Masseverwalter hat auch die Funktionen des Arbeitgebers auszuüben. (T1) Beisatz: Schuldner der

Arbeitnehmerforderungen ist aber die Konkursmasse. Befriedigt der Masseverwalter aus diesem Fonds die

Forderungen der Arbeitnehmer, so sind diese Forderungen damit erloschen. (T2) Veröff: WBl 1993,192
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